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Das neue Gesetz über die Nahrungs -oderGenussmittelabgabe .
In demheute ausgegebenenLandesgesetzblattfür Wienwirddas

neue Gesetz über die Nahrungs -oder Genussmittelabgabe ,das am 1 -März in

Kraft tritt ,kundgemacht .Das Landesgesetzblatt kann bei der Verwaltungdes

AmtsblattesimNeuenRathaus ,. Stock ,Tür28 ,bezegenwerden.
DerneuenAbgabeunterliegen zunächstalle Gast -undSchankge¬

werte für die vonihnen an Gäste verabfelgten Nahrungs - oderGenussmittel ,
also insbesonderedie Gasthäuser ,Kaffeehäuser ,SpeisewirtschaftenundBrannt
weinschänken .DerAbgabeunterliegenaber auchdie Zuckerbäckerfüralle
vonihnen über die Gasseoder im Geschäftverkauften Nahrungs -oderGenuss¬
mittel ,desgleichen die Sanatorien und Klubs .Ferner unterliegt derAbgabe
das für Schekelade -ZuckerwarenoderBackwerkvereinnahmteEntgelt ,gleich¬
giltig in welchemBetrieb diese Warenverkauft werden .In allen diesenFäl¬
len ist die Abgabenach der Höheder Monatslosungundnach einer imGesetz
enthaltenenSkalazu bemessen . Esbleibenaberabgabefreibei denGasthäu¬
sernundSpeisewirtschaftenMonatslosungenbis zu . 000Schilling ,beiden
anderen Betrieben Monatslosungen bis zu . 000Schilling .Wenn also zum Bei¬

spiel ein kleiner Gastwirtsbetrieb weniger als . 000Schilling ,ein kleiner
Kaffeehausbetriebederein kleinerZuckerbäckerwenigerals . 000Schilling
Menatslosunghaben ,sohabensie keineAbgabezubezahlen .Ebensehatkeine
Abgabezu bezahlenein Gemiechtwarenhändler,dessenMonatsloeungfürSchoko¬
lade -undZuckerwarenundBackwerk- dennnur für sie ist erabgabepflich¬
tig - weniger als . 000Schilling beträgt .Uminsbesondere diese Fälle zu

berücksichtigen und zu vermeiden ,dass Gemischtwarenhändler ,die nie oine

monatliche Losungvon . 000Schilling für Schokolade -ZuckerwarenundBack¬
werkerreichen ,diese Umsätzegenauverbuchenmüssen ,ist imGesetzvor¬
gesehen ,dass in solchen Fällen beimMagistrat umBefreiungvonderPflicht
zur Rechnungslegungangesucht werden kann .Soweit aber nicht auf Grunddie¬

ser gesetzlichen Bestimmungeine förmliche Befreiung von derRechnungslegung
vomMagistratausgesprochenist ,habenalle Betriebeüberihreabgabepflich¬
tigen Losungen genaue Aufzeichnungen zu führen .

Ein besonderer Satz ist im Gosetz für Nachtlokale ,Bars ,Kabaret¬
te ,Varictees ,Likör -und Frühstückstuben und Automatenbüfcttovergeschen ,
undzwar10 Prezentder menatlichenGesamtlesung .Fürdiese Betriebegilt
alse nicht die im Gesetz enthaltene Skala ,sondern der einheitliche Satz
von10 Prozent .Eineneinheitlichen Satz ,undzwar9 Prozent ,habenalle

anderen Betriebe für die Nahrungs -oder Genussmittel zu sahlen ,die sie

währendeiner Veranstaltungundinnerhalbeiner Stundever einerVoranstal-¬
tung vorabfolgen ,für die Lustbarkeitsabgabezu entrichtenist .

Wasinsbesonderedie Heurigenschenkenbetrifft ,so wordensieso
behandelt ,wie andereGasthäuser .Sie zahlen also ohneMusikAbgabenach
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der Gastwirtoskale ,währendder Musikundeine Stundevorher 9Prozont .
Buschenschenkonzahlen ,auch wonnsie Musikhaben ,die Abgabenur nachder

Gastwirteskala .
DieAbgabepflichtbeginntam1 .März1931. DieLosungvom1 .März

untorliegtalsobereitsdorAbgabe.VondiesemTageansindüberalleder
Abgabe unterliegenden Losungen genaue Aufzeichnungen zu führen .Die erste

Abrechnungist für den Menat März spätestens am 10 . April1931 zulegen . Bis

zu diesemTageist auchdie nachder AbrechnungdesAbgabepflichtigensich
ergebende Abgabeeinzuzahlen .Ein besonderer Zahlungsauftrag odorüberhaupt

einBescheidüberdieAbgabepflichtoderdieHöhederAbgabeergchtnicht.
Die früheren Einreihungsbescheide gibt es nicht mehr ,weil von nun andas

Gesetzundnichterst die EinreihungdurchdenMagistratbestimmt ,wer
zahlungspflichtig ist .In Hinkunft ist dann joweils bis zum10 .jodosMo¬
nates über demVormonatRechnungzu legen und die Abgabefür denVormonat

einzuzahlen .

Für die Abrechnungder Abgabewird der Magistrat amtlicheFormula¬
re auflegen ,die bei der Magistrats - Abteilung5 im Neuen Rathauserhältlich
sein werden .AuchErlagscheine zur Einzahlung der Abgabewerden beidersel - ¬
ben Stelle ausgegebenwerden .

Einschaltung der neuen Feuermeldeanlage in Floridsdorf .

Gestern ,Donnerstag ,ist in den Bezirksteilen Floridsdorf ,Jed - ¬
lesee ,Strebersdorf ,GrossJedlersdorf ,Leopoldau ,Kagran ,Hirschstettenund
DonaulanddesBezirkesFloridsdorfdie neueFeuermeldeanlageinBetricb
gesetzt worden .

Die Gasreinigungsanlagenim GaswerkLeopoldauwerdenausgebaut .
DerGemeinderatsausschussfür die städtischen Unternehmungenhatin

seinerletztenSitzungdenAusbauderKohlengasreinigungsanlageundderzur
Reinigungdes WassergasesdienendenSchwefelreinigungsanlageimGaswerk
Leopoldau beschlossen und hiefür einen Sachkredit in der Höhe von43 . 000
Schillinggenchmigt .

EineTagungderGas -undWasserfachmännerinWien.
Am15 .und 16 .Maifindet im Festsaale des Ingenieur - undArchitek¬

ten - Vereineseine gemeinsameTagungdes Oesterreichischen undBayrischen
VereinesvonGas - undWasserfachmännernstatt .Dader OesterreichischeVerein
gleichzeitig die 50 Jahr - Feierseines Bestandes hegcht ,ist eine umfangreiche
Vortragsordnung vorgesehen .Zahlreiche Fachleute des In -und Auslandeswer¬

denan der Tagungteilnehmen ,bei der bedeutendeFachmännorzeitgemässeFra¬
gen des Gas -und Wasserfaches in Vorträgen behandeln werden .
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